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I. Einleitung

Seit der Aufnahme des Benachteiligungsverbotes für behinderte Menschen und dem als Staatsziel gefassten Bekenntnis der Republik Österreich zur Gleichbehandlung behinderter und nichtbehinderter Menschen in allen Bereichen des täglichen Lebens in Art. 7 Abs. 1 des Bundes-Verfassungsgesetzes (B-VG) – BGBl. I Nr. 87/1997, in Kraft getreten mit 14. August 1997 - werden sowohl auf Bundes- als auch auf Länderebene immer wieder Maßnahmen im Sinne der Behindertengleichstellung gesetzt. 

Auch das Land Wien setzte derartige Maßnahmen, etwa durch die Gründung der Arbeitsgruppe „Rechtsbereinigung behindertendiskriminierender Wiener Rechtsvorschriften“ im Jahr 1999 und durch die seitens der Vizebürgermeisterin Grete Laska seit 1999 regelmäßig im Rahmen der Landessozialreferentenkonferenzen gestellte Forderung einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe, die unter massiver Einbindung der Interessenvertretungen der behinderten Menschen einen Entwurf für ein Behindertengleichstellungsgesetz ausarbeiten soll.

Im Jahr 2002 trat die zweite Landtagspräsidentin und Vorsitzende der Wiener Gemeinderätlichen Behindertenkommission Prof. Erika Stubenvoll (SPÖ), in zahlreichen Presseaussendungen und in der Sitzung der Interessenvertretung der behinderten Menschen nach § 46 des Wiener Behindertengesetzes am 17. September 2002 für die Schaffung eines Wiener Behindertengleichstellungsgesetzes noch im Jahr 2003 ein.

1. Berichtsauftrag und Zeitraum der Berichterstattung

Die Interessenvertretung der behinderten Menschen nach § 46 des Wiener Behindertengesetzes beschloss in ihrer Sitzung am 17. September 2002, dass eine Unterarbeitsgruppe der Interessenvertretung einen Bericht über die Lage der „Behindertengleichstellung in Wien“ erstellen soll, der am 3. Dezember 2002, dem internationalen Tag der behinderten Menschen, an die Wiener Landesregierung und den Wiener Landtag erstattet werden möge. 

Der Bericht soll die Entwicklungen in Wien von 1998 bis Dezember 2002 im Überblick zeigen sowie eine Iststandsanalyse und die Eckpunkte für ein künftiges Wiener Behindertengleichstellungsgesetz enthalten. Dieser Bericht soll auch der Öffentlichkeit zur Kenntnis gebracht werden.

Auf Grund dieses Beschlusses der Interessenvertretung der behinderten Menschen konstituierte sich am 22. Oktober 2002 das Komitee „Behindertengleichstellung in Wien“ als Unterarbeitsgruppe der Interessenvertretung.

2. Aufbau und Zielsetzung des Wiener Behindertengleichstellungsberichts

Der Aufbau des Berichts über die Lage der „Behindertengleichstellung in Wien“ orientiert sich im wesentlichen an den deutschen Berichten über die Verstöße gegen das Bundes- bzw. die Landesbehindertengleichstellungsgesetze (kurz: Verstößeberichte). Diese Verstößeberichte werden jedes Jahr erstattet und Gesetzgebungs- und Regierungskörperschaften sowie der Öffentlichkeit zur Kenntnis gebracht. 

Auch der nunmehr vorliegende Bericht über die Lage der „Behindertengleichstellung in Wien“ soll künftig einmal jährlich von der Interessenvertretung der behinderten Menschen nach § 46 des Wiener Behindertengesetzes an den Wiener Landtag und die Wiener Landesregierung erstattet und veröffentlicht werden.

Diese Berichte sollen einerseits informative und andererseits auch korrektive und initiative Wirkung entfalten. Insbesondere sollen dadurch positive Entwicklungen und Aktionen im Sinne der Behindertengleichstellung in Wien dokumentiert und damit faktische und rechtliche Diskriminierungen und Benachteiligungen behinderter Menschen in Wien aufgezeigt werden.

Der Landesregierung wie dem Landtag soll damit weiters ein wertvoller Arbeitsbehelf in die Hand gegeben werden, um so eine effizientere Weiterentwicklung der Behindertengleichstellung in Wien, unter massiver Einbindung behinderter ExpertInnen, zu ermöglichen.

II. Gesetzlicher Rahmen des Wiener Behindertengleichstellungsberichts

1. Das Benachteiligungsverbot nach Art. 7 Abs. 1 B-VG

Im Plenum des Nationalrats wurde am 9. Juli 1997 einstimmig die nachstehende Verfassungsänderung beschlossen (BGBl. I Nr. 87/1997), die mit 14. August 1997 in Kraft trat. 

Entsprechend der Differenzierung des Rechts ist zwischen der Ebene der Verfassung und jener der einfachen Gesetze unterhalb der Verfassung zu unterscheiden. Die Verfassungsänderung ist deshalb von so wesentlicher Bedeutung, weil sie über den einfachen Gesetzen steht.

Artikel 7 Abs. 1 des Bundes-Verfassungsgesetzes (B-VG) lautet:

„Alle Bundesbürger sind vor dem Gesetz gleich. Vorrechte der Geburt, des Geschlechtes, des Standes, der Klasse und des Bekenntnisses sind ausgeschlossen. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Die Republik (Bund, Länder und Gemeinden) bekennt sich dazu, die Gleichbehandlung von behinderten und nichtbehinderten Menschen in allen Bereichen des täglichen Lebens zu gewährleisten."

Der Gesetzgeber hat die Änderung folgendermaßen begründet: „Die vorgeschlagene Novellierung erscheint deswegen notwendig, da es noch immer nicht selbstverständlich sein dürfte, behinderte Menschen im alltäglichen Leben wegen ihrer Behinderung nicht zu diskriminieren ...“.

Tatsächlich passieren Diskriminierungen auf unterschiedlichsten Ebenen:

· Behinderte Menschen werden durch benachteiligende Rechtsvorschriften in Gesetzen und Verordnungen diskriminiert.

· Behinderte Menschen werden durch die benachteiligende Interpretation und Vollziehung von Gesetzen und Verordnungen diskriminiert.

· Behinderte Menschen werden durch fehlende Rechtsvorschriften, die ihren Bedürfnissen entsprechen, diskriminiert.

· Behinderte Menschen werden durch Vorurteile, Gedankenlosigkeiten und Boshaftigkeiten, also schlicht durch menschliche Verhaltensweisen, benachteiligt und diskriminiert.

Zu beachten ist, dass die Änderung des Art. 7 Abs. 1 B-VG (Gleichheitsgrundsatz) durch BGBl. I Nr. 87/1997 aus zwei Sätzen bestand, die eine unterschiedliche rechtliche Qualität haben:

Der Satz „Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden“ stellt einen Teil des Grundrechtes der Staatsbürger auf Gleichheit vor dem Gesetz, also ein verfassungsgesetzlich gewährleistetes subjektives Recht dar, das mittels Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof geltend gemacht werden kann.

Daneben wurde aber auch festgelegt, dass die Republik (Bund, Länder und Gemeinden) die Gleichbehandlung behinderter und nicht behinderter Menschen „in allen Bereichen des täglichen Lebens" gewährleisten wird. Diese Feststellung nennt man Staatszielbestimmung.

Staatszielbestimmungen sind eine Art Verfassungsauftrag. Sie haben eine gewisse Ähnlichkeit mit Grundrechtsbestimmungen, unterscheiden sich von diesen aber dadurch, dass sie keine subjektiven Rechte gewährleisten, sondern nur eine Selbstbindung des Staates darstellen. Die Grenze ist allerdings fließend.

Ein spezifisches Problem von Verfassungsaufträgen, das sich aber auch in der Grund​rechtsjudikatur, insbesondere beim Gleichheitsgrundsatz, stellt, liegt darin, wie der Verfassungsgerichtshof auf Unterlassungen des Gesetzgebers reagieren kann. Während die ältere Judikatur eine Untätigkeit des Gesetzgebers pauschal als nicht sanktionierbar bezeichnet, hebt die neuere Rechtsprechung Regelungen auf, die einen „Verfassungsauftrag" unvollkommen ausführen.

2. Was versteht man unter Behindertengleichstellung?

Unter dem Begriff „Behindertengleichstellung“ versteht man die faktische Chancengleichheit und die gesetzlich normierte Gleichberechtigung. Diese umfassende Behindertengleichstellung basiert auf drei tragenden Säulen:

· Das verfassungsgesetzlich gewährleistete subjektive Recht (Grundrecht), wegen der Behinderung nicht benachteiligt werden zu dürfen (Art. 7 Abs. 1 dritter Satz B-VG) und das verfassungsrechtliche Bekenntnis des Staates (Staatsziel) zur umfassenden Behindertengleichstellung in allen Bereichen des täglichen Lebens (Art. 7 Abs. 1 vierter Satz B-VG).

· Die detaillierte Umsetzung des Staatszieles durch Behindertengleichstellungsgesetze auf Bundes- und Landesebene, die nach denselben Grundsätzen und denselben Zielsetzungen gestaltet sein müssen, um einen einheitlichen Standard der Behindertengleichstellung in ganz Österreich gewährleisten zu können.

· Die Bereinigung behindertendiskriminierender Bestimmungen im Bundesrecht und in den Landesrechtsordnungen.

3. Behindertengleichstellung als Querschnittsmaterie

Den Begriff „Behindertengleichstellung" findet man in den Kompetenzartikeln unserer Bundesverfassung nicht. Dennoch ist das verfassungsrechtliche Bekenntnis zum Staatsziel „Behindertengleichstellung" durch Art. 7 Abs. 1 B-VG mit dem Bundesgesetzblatt
I Nr. 87/1997 bereits geschaffen worden.

Aus dem Umstand, dass die Bundesverfassung die Behindertengleichstellung als Staatsziel normiert, ist jedoch abzuleiten, dass dieses Programm auch konkret auf die Kompetenztatbestände des B-VG wirken soll. Dies führt aber zwingend dazu, dass es sich bei der Behindertengleichstellung um eine sogenannte Querschnittsmaterie handelt. Das heißt, dass Behindertengleichstellung an die verschiedensten Kompetenztatbestände in den Art. 10-15 der Bundesverfassung anknüpft.

Das bedeutet de facto, dass in jeder einzelnen Sachmaterie, also etwa Arbeits- / Dienstrecht, Sozialversicherungsrecht, Straßenverkehrsrecht, Baurecht, Veranstaltungsrecht, Schulrecht, öffentliches Personennahverkehrsrecht ... spezielle Behindertengleichstellungsbestimmungen verankert werden müssten. 

Der Bund und die Länder können jedoch die in ihren jeweiligen Kompetenzbereich fallenden Behindertengleichstellungsregelungen in einem Gesetz - Bundes-Behindertengleich​stellungsgesetz / Landes-Behindertengleichstellungsgesetz - zusammenfassen, womit natürlich mehr Übersichtlichkeit entsteht.

4.
Die Arbeitsgruppe „Rechtsbereinigung behindertendiskriminierender
Wiener Rechtsvorschriften“

Hier eine kurze Chronologie der Ereignisse seit 1998:

5. Februar 1998

Integration:Österreich, die Selbstbestimmt-Leben-Initiativen Österreichs und die Österreichische Arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation übersenden dem Bundeskanzleramt den gemeinsam erstellten „Arbeitsbehelf zur Überprüfung der österreichischen Rechtsordnung hinsichtlich diskriminierender Bestimmungen - Teil 1“, der auch Diskriminierungen in Wiener Gesetzen enthält.

24. Juni 1998

Anfrage des Landtagsabgeordneten Mag. Franz Karl (ÖVP), ob Bürgermeister Dr. Michael Häupl (SPÖ) der Magistratsdirektion den Auftrag gibt, die Rechtsvorschriften nach diskriminierenden Bestimmungen zu durchforsten und entsprechende Änderungsvorschläge vorzulegen.

19. Mai 1999

Die Magistratsdirektion legt nach knapp einem Jahr einen Bericht vor, der kaum Diskriminierungen enthält.

30. Juni 1999

Integration:Österreich, die Selbstbestimmt-Leben-Initiativen Österreichs und die Österreichische Arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation ersuchen den Bürgermeister um die Einsetzung einer Arbeitsgruppe in Wien.

10. September 1999

Die erste Sitzung der Arbeitsgruppe „Rechtsbereinigung behindertendiskriminierender Wiener Rechtsvorschriften“ findet statt.

9. und 10. Dezember 1999

Die Wiener Sozialstadträtin Grete Laska (SPÖ) beantragt bei der Landessozialre​ferentenkonferenz, dass eine Arbeitsgruppe der Landessozialreferenten zur Ausarbeitung eines Behindertengleichstellungsgesetzes gegründet wird. Der Antrag wird leider von den übrigen Bundesländern abgelehnt.

4. Februar 2000

Die ersten Ergebnisse der Arbeitsgruppe „Rechtsbereinigung behindertendiskriminierender Wiener Rechtsvorschriften“ führen zu Gesetzesänderungen. Einige - wenn auch weniger wesentliche - Diskriminierungen werden behoben (Krankenanstaltengesetz, Behindertengesetz, Sozialhilfegesetz, Parkometergesetz).

5. Mai 2000

Ausgerechnet am „Europäischen Protesttag gegen die Diskriminierung“ lehnt die Rathauskoalition von SPÖ und ÖVP einen Antrag der Landtagsabgeordneten Jutta Sander (GRÜNE) und Marco Smoliner (LIF) zur Beseitigung einer Diskriminierung im Tanzschulgesetz ab.

19. Oktober 2000

In der Marktordnung wird § 77 geändert und eine diskriminierende Bestimmung beseitigt (Ausnahmeregelung für Blindenführ- und Partnerhunde).

15. Dezember 2000

Ein von der Arbeitsgruppe erstellter Novellenvorschlag zur Bauordnung wird von den Beamten des Stadtrates Faymann (SPÖ) völlig umgeschrieben und enthält keine relevanten Bestimmungen mehr. Ein ebenfalls erstellter Novellenvorschlag zur Garagenordnung wird von denselben Beamten ebenfalls verwässert. Er enthält nicht mehr die Verpflichtung zum Lifteinbau in Garagen. Die Landtagsabgeordneten Stubenvoll (SPÖ), Karl (ÖVP) und Schwarz-Klement (FPÖ) bringen den Initiativantrag 3633/LAT/00 betreffend Novellenvorschlag zur Bauordnung und Garagengesetz ein.
Ein Novellenvorschlag zum Veranstaltungsstättengesetz bleibt – mit Ausnahme der barrierefreien WCs - größtenteils unseren Vorstellungen entsprechend. Die Landtagsabgeordneten Karl (ÖVP), Stubenvoll (SPÖ), Schwarz-Klement (FPÖ), Sander (GRÜNE) und Smoliner (LIF) bringen den Initiativantrag 3632/LAT/00 betreffend Veranstaltungsstättengesetz ein.


Im Hinblick darauf, dass sich der Wiener Gemeinderat (und damit natürlich auch der Wiener Landtag) in der Sitzung vom 24. Jänner 2001 auflöst , also NUR 40 Tage nach der Einbringung der zwei Initiativanträge, ist es klar, dass es nicht mehr zu einer Behandlung dieser beiden Anträge kommt. Die betreffenden Gesetze bleiben daher unverändert.
Auf Initiative des Landtagsabgeordneten Mag. Franz Karl (ÖVP) werden das Volksbefragungs- und Volksabstimmungsgesetz um einige Diskriminierungen bereinigt.

23. Jänner 2001

Der Wiener Landtag beschließt eine Änderung der Gemeindewahlordnung und eliminiert damit einige Diskriminierungen aus diesem Gesetz. Die generelle verpflichtende Barrierefreiheit von Wahllokalen wird nicht festgeschrieben.

15. Februar 2001

Die Verordnung bezüglich „störender Werbeständer“ wird geändert, doch stellt auch der neue Text eine Diskriminierung dar.

18. Februar 2002

Im Rahmen der Unterarbeitsgruppe (U-AG) wird mit dem Leiter der für die Bauordnung (BO) zuständigen MA 64 vereinbart, dass unter seiner Federführung von seiner Abteilung eine modifizierte Version unseres Novellierungsentwurfs der BO erarbeitet wird, die in der nächsten Sitzung der U-AG zur Diskussion stehen soll. Die Arbeiten sollen noch rechtzeitig vor dem Sommer fertiggestellt werden.

29. April 2002

Die zugesagte Überarbeitung des Entwurfs durch die MA 64 konnte laut Aussage des Behördenleiters aus Zeitmangel nicht geschrieben werden. Die U-AG kommt überein, dass zwei AG-Mitglieder (Ing. Groiss-MA 12 und GR Hora) die Überarbeitung gemeinsam bis zum Sommer erstellen werden. Das von der U-AG genehmigte Papier soll dann vom Leiter der MA 64 der Bauordnungskommission vorgestellt werden, wobei ein bis zwei AG-Mitglieder dabei als Auskunftspersonen zu Verfügung stehen sollen.

15. Oktober 2002

Das Verkehrsministerium erlässt am 15. Oktober 2002 einen Bescheid zur Änderung der Beförderungsbestimmungen der Wiener Linien in dem nur mehr bei der U6 eine verpflichtende Begleitperson vorgeschrieben wird. Der Bescheid enthält eine neuerliche Diskriminierung, da er die Benutzung der restlichen U-Bahn Linien davon abhängig macht, ob der „Rollstuhlfahrer körperlich und geistig dazu in der Lage ist“. Der Bescheid hebt die Maulkorbpflicht für Blindenführ- und Partnerhunde auf.
Bisherige Sitzungen der Arbeitsgruppe „Rechtsbereinigung“ in Wien:

Jahr 1999: 

10. September, 5. Oktober, 8. November, 7. Dezember 

Jahr 2000: 

20. Jänner, 14. Februar, 22. März, 27. April, 16. Mai, 20. Juni, 11. September, 25. Oktober, 9. November, 6. Dezember

Jahr 2001: 

25. Jänner, 21. Februar, 27. März, 11. Dezember

Jahr 2002: 

12. Februar (U-AG Gesundheit, Erziehung und Soziales), 18. Februar (U-AG Planen und Bauen), 29. April (U-AG Planen und Bauen)

5. Die Interessenvertretung der behinderten Menschen nach § 46 WBHG

Die Interessenvertretung der behinderten Menschen nach § 46 des Wiener Behindertengesetzes ist ein behindertenpolitisches Gremium, das von der Wiener Landesregierung mit Beschluss auf die Dauer der jeweiligen Legislaturperiode bestellt wird. 

Sie hat die Aufgabe, die Landesregierung in allen Angelegenheiten, die behinderte Menschen betreffen, zu beraten. Sie ist in allen wichtigen, die Rechte und Interessen der behinderten Menschen berührenden Angelegenheiten zu hören und kann auch von sich aus Vorschläge zur Förderung der Rechte und Interessen der behinderten Menschen unterbreiten. 

Beschlüsse der Interessenvertretung sind dem Landtag und der Landesregierung zur Kenntnis zu bringen. Einmal jährlich sind der Interessenvertretung die seitens des Landtages und der Landesregierung zu diesen Beschlüssen getroffenen Entscheidungen mitzuteilen.

Die Interessenvertretung der behinderten Menschen besteht auf Grund des Beschlusses der Wiener Landesregierung vom 22. Oktober 2001 derzeit aus 15 stimmberechtigten Mitgliedern und 15 Ersatzmitgliedern. Den Vorsitz hat Andreas Oechsner vom Verein domino.

6. Das Komitee „Behindertengleichstellung in Wien“

Das Komitee „Behindertengleichstellung in Wien“ ist eine Unterarbeitsgruppe der Interessenvertretung der behinderten Menschen und wurde mit Beschluss der Interessenvertretung vom 17. September 2002 gegründet, um einen Bericht über die Lage der „Behindertengleichstellung in Wien“ zu erstellen. 

Dieser Bericht soll auch die unabdingbaren Eckpunkte für ein künftiges Wiener Behindertengleichstellungsgesetz enthalten. Das Komitee konstituierte sich am 22. Oktober 2002. Den Vorsitz führt Mag. Michael Krispl vom Verein Blickkontakt. 

Das Komitee besteht aus 11 Mitgliedern:

	Mitglied
	Organisation

	Hana Adam
	VOX

	Willi-Klaus Benesch
	KOBV

	Mag. Michael Krispl
	Blickkontakt (Vorsitz)

	Martin Ladstätter
	BIZEPS

	Andreas Oechsner
	Domino

	Rosa Prinz
	Lebenshilfe Wien

	Franz Rathbauer
	ÖZIV

	Heinz Schneider
	VQÖ

	Hubert Spitzer
	WITAF

	DSA Manfred Srb
	Bizeps

	Friedrich Zorn
	ÖBSV LG WNB


III
Demonstrative Darstellung behindertendiskriminierender Wiener Rechtsvorschriften und faktischer Diskriminierungen behinderter Menschen in Wien

1. Vorbemerkungen

Nicht nur in bestehenden Gesetzen existiert eine Vielzahl von diskriminierenden Bestimmungen. Die Erfahrung zeigt, dass auch neue Gesetze nicht frei von behindertendiskriminierenden Passagen sind.

Dies lässt es daher geboten sein, sowohl weiterhin die bestehenden Rechtsnormen genau unter die Lupe zu nehmen als auch sämtliche neue Gesetzesmaterien einer Überprüfung zu unterziehen. Oftmals führt aber schon die Interpretation oder die gewählte Art der Vollziehung von Wiener Rechtsvorschriften zu einer Benachteiligung bzw. Diskriminierung behinderter Menschen.

Aber auch durch - gedankenloses, vorurteilsbehaftetes oder boshaftes Verhalten (menschliche Verhaltensweisen) - werden behinderte Menschen in Wien benachteiligt und diskriminiert.

Nachfolgend bringen wir den bislang bekannten Stand der Diskriminierungen im Landesrecht sowie Beispiele von faktischen Diskriminierungen und Benachteiligungen behinderter Menschen in Wien.

2.
Demonstrative Übersicht über behindertendiskriminierende
Wiener Rechtsvorschriften

Im Anschluss soll ein demonstrativer Überblick über die zum Stand des Berichtes bekannten behindertendiskriminierenden Wiener Rechtsvorschriften gegeben werden:

	Diskriminierung
	Kurzerklärung / Änderung

	Aufzugsgesetz § 1
	Verweist auf die Bestimmungen der Bauordnung, die derzeit keine barrierefrei zugänglichen und benutzbaren Aufzüge fordert. 

	Aufzugsgesetz § 2
	Die Bauvorschriften verlangen keine barrierefrei zugänglichen und benutzbaren Aufzüge. 

	Bauordnung § 1 Abs. 2
	Grundsatz „Barrierefreies Bauen“ nicht verankert.

	Bauordnung § 2 Abs. 1
	Grundsatz „Barrierefreies Bauen“ nicht verankert.

	Bauordnung § 68 Abs. 1
	Behörde muss Gründe der Ausnahme von gesetzlich festgelegten Bauvorschriften nicht schriftlich darlegen.

	Bauordnung § 69 Abs. 1
	Behörde muss Gründe für unwesentliche Abweichungen von den Bebauungsvorschriften nicht schriftlich darlegen.

	Bauordnung § 90 Abs. 5
	Barrierefreies Bauen bei Nebenräumen wird nur empfohlen.

	Bauordnung § 106
	Der Aufzug ist nicht als notwendiger vertikaler Verbindungsweg festgelegt.

	Bauordnung § 106 a
	Schreibt nur lückenhaft und ansatzweise barrierefreies Bauen vor. Neue Formulierungen sind daher dringend erforderlich.

	Bauordnung § 108 Abs. 1
	Barrierefrei erreichbarer Aufzug wird nicht vorgeschrieben. Nicht jedes Garagengeschoss muss barrierefrei erreichbar sein.

	Bauordnung § 119 Abs. 3
	Enthält unzureichende Bestimmungen im Hinblick auf barrierefreies Bauen in Beherbergungsstätten und Heimen.

	Bauordnung § 119 a Abs. 2
	Bei gewerblich genützten Gebäuden oder Gebäudeteilen muss der § 106 a (derzeitige Bestimmungen bezüglich barrierefreies Bauen) nicht umfassend berücksichtigt werden.

	Beförderungsrichtlinien der Wiener Linien
	Verpflichtende Begleitperson für RollstuhlfahrerInnen. Das Verkehrsministerium erlässt am 15. Oktober 2002 einen Bescheid in dem nur mehr bei der U6 eine verpflichtende Begleitperson vorgeschrieben wird. Der Bescheid enthält eine neuerliche Diskriminierung, da er die Benutzung der restlichen U-Bahn Linien davon abhängig macht, ob der „Rollstuhlfahrer körperlich und geistig dazu in der Lage ist“.

	Behindertengesetz § 25 
	Die „persönliche Hilfe" umfaßt derzeit nicht die „Persönliche Assistenz".

	Behindertengesetz § 43 Abs. 3
	Der vorgeschriebene Kostenbeitrag aus dem Pflegegeld z. B. in Tagesheimstätten übersteigt bei weitem die tatsächlich abgedeckte Hilfe und Pflege. 

	Donauturm Bescheid MBA 22/BA/7952/93
	Verpflichtende Begleitperson für RollstuhlfahrerInnen in den Schnell​aufzügen des Donauturmes wird vorgeschrieben.

	Garagengesetz § 11 Abs. 1 u. 4
	Es wird kein markierter Gehweg bzw. Bodenmarkierung vorge​schrieben.

	Garagengesetz § 12 Abs. 1 u. 2
	Behindertenstellplätze werden vorgeschrieben, ihre Anzahl sowie deren Mindestbreite wird nicht festgeschrieben. 

	Garagengesetz § 15 Abs. 1 
	Die barrierefreie Zugänglichkeit aller Bereiche wird nicht vorge​schrieben.

	Gemeindewahlordnung § 51 bzw. § 53
	Das Wahllokal muß für die Durchführung der Wahlhandlung geeignet sein, eine Barrierefreiheit wird aber nicht vorgeschrieben. Mit LGBl. 26/2001 wurde der § 51 Abs. 1 geändert in: „Jeder Wahlsprengel ist Wahlort. ... Nach Maßgabe der technischen Möglichkeiten ist vorzusehen, dass in jedem Bezirk möglichst viele für Körperbehinderte barrierefrei erreichbare Wahllokale vorhanden sind, jedoch mindestens eines. Für blinde und schwer sehbehinderte Wähler sind nach Maßgabe der technischen Möglichkeiten geeignete Leitsysteme vorzusehen."
Diese Änderung schreibt keine zwingende Barrierefreiheit fest und enthält überdies die sprachliche Diskriminierung „Körperbehinderte“ statt „körperbehinderte Menschen“.

	Heilvorkommen- und Kurortegesetz § 13 Abs. 2
	Es fehlt die Festschreibung einer barrierefreien Zugänglichkeit.

	Heilvorkommen- und Kurortegesetz § 18 a Abs. 3
	Im Bewilligungsverfahren werden keine Interessensver​treterInnen von behinderten Menschen beigezogen. 

	Heilvorkommen- und Kur​ortegesetz § 20 Abs. 1
	Es fehlt die Festschreibung einer barrierefreien Zugänglichkeit und Benützbarkeit.

	Gesetz betreffend die Regelung des Kindertagesheimwesens § 3 Abs. 3
	„Kinder, die infolge ihres geistigen und körperlichen Zustandes eine Gefährdung der übrigen Kinder befürchten lassen, können vom Besuch des Kindertagesheimes ausgeschlossen werden“; Integration von behinderten Kindern ist im Kindergartengesetz nicht inkludiert. (Korrektur: „Kinder, die infolge ihres Verhaltens eine Gefährdung der übrigen Kinder befürchten lassen, können vom Besuch des Kindertagesheimes ausgeschlossen werden.“ Novelle: LGBl. 51/2001)

	Krankenanstaltengesetz § 4 Abs. 2
	Es fehlt die Festschreibung einer barrierefreien Zugänglichkeit.

	Krankenanstaltengesetz § 4 Abs. 6
	Im Bewilligungsverfahren werden keine Interessensver​treterInnen von behinderten Menschen beigezogen. 

	Krankenanstaltengesetz § 6 Abs. 1
	Es fehlt die Festschreibung einer barrierefreien Zugänglichkeit.

	Krankenanstaltengesetz § 15 a Abs. 2
	Die Vorgangsweise bei der Auswahl nicht einwilligungsfähiger Ver​suchspersonen ist nicht geregelt. Fremdnützige Forschung sowie medizinische oder sonstige Tests an nicht einwilligungsfähigen Personen ist nicht untersagt.

	Landeslehrer-Personalvertretungs-Wahlordnung § 12 Abs. 3
	Es werden keine barrierefrei erreichbaren Wahllokale vorge​schrieben.

	Landeslehrer-Personalvertretungs-Wahlordnung § 20
	Die Wahlbehörde schreibt keine geeigneten Hilfsmittel zur Ermöglichung der selbstständigen Wahlausübung für blinde oder hochgradig sehbehinderte WählerInnen vor.

	Landesvergabegesetz § 27 Abs. 2 u. 7
	Es muss der Grundsatz „barrierefreies Bauen" als fixer Bestandteil verankert werden. 

	Personalvertretungsgesetz § 15 Abs. 4
	Es werden keine barrierefrei erreichbaren Wahllokale vorge​schrieben. 

	Personalvertretungsgesetz § 21 Abs. 4
	Die Wahlbehörde schreibt keine geeigneten Hilfsmittel zur Ermög​lichung der selbstständigen Wahlausübung für blinde oder hoch​gradig sehbehinderte WählerInnen vor.

	Pflegegeldgesetz § 4 a Abs. 1
	Die diagnosebezogene Direkteinstufung von RollstuhlfahrerInnen findet - im Gegensatz zu anderen Gruppen - erst ab dem voll​endeten 14. Lebensjahr statt. 

	Pflegegeldgesetz § 20 
	Schriftliche Verständigungen über das Ergebnis des Ermittlungs​ver​fahrens können zu einer Diskriminierung hochgradig sehbehinderter und blinder Menschen führen, weil ihnen das selbstständige Lesen solcher amtlichen Schriftstücke oftmals nicht oder nur beschränkt möglich ist, was sich durchaus auf die Wahrung von Fristen nach​teilig auswirken kann.

	Sozialhilfegesetz § 15 Abs. 3
	In Pflegeheimen wird nur „Beschäftigungstherapie“ statt einem „umfassenden Therapieangebot“ vorgeschrieben.

	Sozialhilfegesetz § 22 a Abs. 2
	In Heimen sind HeimvertreterInnen zu wählen, ausgenommen in Wohnheimen für geistig behinderte Menschen. 

	Sozialhilfegesetz § 23 Abs. 1
	Es fehlt die Festschreibung einer barrierefreien Zugänglichkeit.

	Tanzschulgesetz § 15 Abs. 2
	Tanzschulen müssen nur dann uneingeschränkt barrierefrei sein, wenn dies der Bewilligungswerber beantragt.

	Tourismusförderungsgesetz § 3 Abs. 1 u. 2
	Es gehört nicht zu den explizit aufgezählten Aufgaben, auf die Bedürfnisse behinderter TouristInnen zu achten.

	Veranstaltungsstättengesetz § 30
	Grundlegende Novellierung erforderlich, da die Grundsätze des „Barrierefreien Bauens“ nur unzureichend festgeschrieben sind; z. B. Bestimmungen für sinnesbehinderte Menschen, WCs, Aufzüge, Sitzplätze usw.

	Verordnung betreffend die Betriebsordnung für das mit Kraftfahrzeugen betriebene Platzfuhrwerks-Gewerbe, das mit Personenkraftwagen betriebene Mietwagen-Gewerbe sowie das Gästewagen-Gewerbe in Wien (Wiener Taxi-, Mietwagen und Gästewagen-Betriebsordnung)
	Es besteht keine Verpflichtung, dass eine bestimmte Anzahl von Fahrzeugen je Unternehmen so gestaltet sein muss, dass die Benützung durch Personen, die ihren Rollstuhl nicht verlassen können, möglich ist.

	Verordnung betreffend nähere Vorschriften für Kleinkinderspielplätze, Kinderspielplätze und Kinderspielräume § 6
	Es fehlt die Festschreibung einer barrierefreien Zugänglichkeit und Benützbarkeit.

	Verordnung des Magistrats der Stadt Wien betreffend die Freihaltung des Stadtbilds von störenden Werbeständern § 1 Abs. 2
	Die Ausnahme für politische Werbung beim Aufstellen von Werbe​ständern (Dreiecksständern) stellt für behinderte Menschen eine starke Einschränkung in ihrer Mobilität bzw. eine Gefährdung dar. (Die Verordnung wurde geändert und es sind jetzt „nur“ mehr 1100 Ständer erlaubt. Am Grundsatz der Diskriminierung hat sich nichts geändert. ABl 2001/07)

	Verordnung, mit der verbindliche Tarife für das mit Kraftfahrzeugen betriebene Platzfuhrwerks- Gewerbe festgelegt werden (Wiener Taxitarif 1997) § 5 Abs. 6.
	Rollstühle müssen zuschlagsfrei befördert werden. Es besteht aber keine Verpflichtung, dass eine bestimmte Anzahl von Fahrzeugen je Unternehmen so gestaltet sein muss, dass die Benützung durch Personen, die ihren Rollstuhl nicht verlassen können, möglich ist. 

	Verordnung über die Benützung von Friedhöfen § 6
	Es fehlt eine Ausnahmebestimmung für Servicehunde.

	Verordnung, mit der nähere Vorschriften über die Beschaffenheit der Gehsteige und ihre baulichen Anlagen erlassen werden.
	Nur aufgerissene Gehsteige müssen abgesenkt werden, nicht auch umliegende.

	Volksabstimmungsgesetz § 7 Abs. 1
	Verweist auf die derzeit geltende Gemeindewahlordnung (§§ 53, 64 und 70) .

	Volksbefragungsgesetz § 9 Abs. 3
	Verweist auf den § 53 Gemeindewahlordnung. Es muss auch ein zusätzlicher Verweis auf den zu ändernden § 64 Gemeinde​wahl​ordnung aufgenommen werden. 


3.
Beispielhaft festgestellte faktische Diskriminierungen und
Benachteiligungen behinderter Menschen in Wien

Neben den behindertendiskriminierenden Rechtsvorschriften begegnen behinderte Menschen alltäglich auch faktischen Benachteiligungen. 

Eine kleine Auswahl soll dies nachstehend veranschaulichen:

· Menschen mit geistiger Behinderung werden bei der Behandlung ihrer Zähne laufend diskriminiert. Nichtbehinderte Menschen können zum Zahnarzt um die Ecke gehen. Beim Menschen mit geistiger Behinderung muss man sich auf eine mühsame Suche machen, bis man einen Zahnarzt findet, der sich die Zeit und die Geduld für die Behandlung nimmt. Ist beim nichtbehinderten Menschen das Plombieren der Zähne ohne Betäubung oder mit örtlicher Betäubung das Übliche, wird dem Menschen mit geistiger Behinderung oft vorschnell eine Behandlung in Vollnarkose als der einzig mögliche Weg angeboten.

· Wenngleich die Zahl akustischer Ampeln in Wien nach und nach wächst, sind sehbehinderte und blinde Menschen dennoch aufgrund der noch immer geringen Zahl akustischer Ampeln in ihrer Mobilität eingeschränkt.

· Darüber hinaus ist es immer wieder ärgerliche Lebensrealität, dass akustische Ampeln für sehbehinderte und blinde Menschen dadurch unbrauchbar gemacht werden, dass die Akustik zu leise eingestellt oder zu den Nachtstunden bzw. am Wochenende oder an Feiertagen überhaupt abgedreht wird und der einzelne behinderte Bürger einen unzumutbaren Hürdenlauf bewältigen muss, will er sich gegen diese Benachteiligung beim Magistrat der Stadt Wien zur Wehr setzen.

· Ein schwerhöriger Mensch ist im Alltag auf das Funktionieren seiner Hörgeräte, auf die Rücksicht der Gesprächspartner und auf schwerhörigengerechte technische Ausstattung öffentlicher Gebäude, Veranstaltungs-/Kulturstätten etc. angewiesen. Mit letzterem Punkt ist vor allem die Ausstattung mit induktiven Höranlagen gemeint; leider sind solche induktiven Höranlagen in Wien Mangelware. Diese sollten jedoch – wenn sie schon einmal vorhanden sind - auch mit einem entsprechendem Logo ausgestattet werden. Dies passiert aber leider nicht oft. Selbst wenn es also Anlagen, wie im Rathaussaal in Wien, gibt, so findet ein schwerhöriger Mensch nirgendwo ein Logo, das auf die Möglichkeit des Induktivhörens hinweist.

· Menschen mit einem hohen Assistenzbedarf laufen Gefahr, in ein Pflegeheim abgeschoben zu werden, weil es in Wien zu wenig Mittel für Persönliche Assistenz gibt.

· Fahrpläne von Wiener Autobussen und Straßenbahnen werden zumeist an Stehern ausgerechnet über Mistkübeln montiert, so dass sich sehbehinderte Menschen entweder über den übelriechenden Kübel beugen müssen, um den Fahrplan lesen zu können oder überhaupt keine Chance haben, den Fahrplan aus der Nähe zu lesen.

· Das größte Wiener Krankenhaus verfügt in seinen Abteilungen über keine behindertengerechten WC-Anlagen.

· Ein extremer Mangel an GebärdensprachdolmetscherInnen in Wien schränkt gehörlose Menschen in ihrer Kommunikation ein.

· Wenngleich die neue Niederflurstraßenbahn ULF behindertengerecht sein sollte, sind die Linienpläne im dunklen Gelenksbereich weit über Kopfhöhe angebracht worden, so dass sehbehinderte Menschen kaum eine Chance haben, diese lesen zu können.

· Die Wiener Cityterminals verfügen über Touchscreen aber über keine Tastatur, Sprachein- oder Ausgabe, so dass sie für blinde Menschen nicht benutzbar sind.

· Die Wiener U-Bahn verfügt an der Außenseite über keine optischen Türschließesignale (etwa Warnlämpchen), so dass die Benutzung für schwerhörige oder gehörlose VerkehrsteilnehmerInnen gefährlich und mit einem hohen Stressfaktor verbunden ist.

IV. Das Ziel ist ein Wiener Behindertengleichstellungsgesetz

1. Vorbemerkungen

Wie unter Punkt II./2 erläutert wurde besteht die Behindertengleichstellung aus drei tragenden Säulen. Da die erste Säule - verfassungsrechtliches Benachteiligungsverbot und Staatsziel der umfassenden Behindertengleichstellung - durch Art. 7 Abs. 1 dritter und vierter Satz B-VG bereits im Jahr 1997 verwirklicht wurde und sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene Arbeitsgruppen zur Durchforstung der jeweiligen Rechtsordnung nach behindertendiskriminierenden Rechtsvorschriften und Rechtsbereinigung eingerichtet wurden (dritte Säule), ist es höchst an der Zeit, nun auch die zweite Säule, Behindertengleichstellungsgesetze auf Bundes- und Landesebene, zu verwirklichen.

Dies entspricht auch der klar und unmissverständlich artikulierten politischen Absicht aller Fraktionen auf Bundesebene. Auf Wiener Landesebene wurden ebenfalls, wie oben erwähnt, klare politische Absichtserklärungen für die Schaffung eines Wiener Behindertengleichstellungsgesetzes abgegeben.

Auf Grund des Beschlusses der Interessenvertretung der behinderten Menschen nach      § 46 des Wiener Behindertengesetzes wurde das Komitee „Behindertengleichstellung in Wien“ eingerichtet, das die nachstehenden unabdingbaren Eckpunkte für ein künftiges Wiener Behindertengleichstellungsgesetz in den Monaten Oktober und November 2002 erarbeitet hat. Es ist jedoch zu betonen, dass diese Eckpunkte auch als Grundlage für ein künftiges Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz oder andere Landes-Behinderten​gleich​stellungsgesetze dienen können.

2. Eckpunktepapier für ein Wiener Behindertengleichstellungsgesetz

Die folgenden Eckpunkte müssen jedenfalls als unabdingbare Inhalte in einem künftigen Wiener Behindertengleichstellungsgesetz (WBGG) umgesetzt werden:

· Definitionen der Begriffe „Behinderung“, „Gleichstellung“, „Benachteiligung“, „Diskriminierung“ und „Lebensbereiche“

· Die Möglichkeit / Verpflichtung zur positiven Diskriminierung zum Zweck des Nachteils​ausgleiches

· Nach Lebensbereichen differenzierte konkrete Rechtsansprüche auf Gleichstellung

· Eine außerstreitige Schlichtungsstelle, die überwiegend mit behinderten Menschen besetzt ist

· Rechtsschutzregelungen (Beschwerde- / Klagsmöglichkeit, Instanzenzug)

· Verbandsklagerecht

· Verfahrenserleichterungen (Beweislastumkehr, Gebührenfreistellung, Verfahrenskostenbefreiung ...)

· Sanktionsregelungen (Unterlassungsanspruch, Strafnormen ...)

· Schadenersatzansprüche (auch immaterieller Schadenersatz)

· Vertretbare Umsetzungsfristen

V. Schlussbemerkungen

Dieser Bericht ist ein Arbeitsbehelf, der beispielhaft bestehende Diskriminierungen und Benachteiligungen behinderter Menschen in Wien aufzeigt. Er wird ab heuer jährlich erstellt und der Wiener Landesregierung sowie dem Wiener Landtag zugeleitet.

Die Erfahrungen der letzten Monate und Jahre haben gezeigt, wie erfolgreich die Arbeitsgruppe „Rechtsbereinigung behindertendiskriminierender Wiener Rechtsvorschriften“ im Aufspüren von Diskriminierungen war, und es wird daher empfohlen, daraus eine permanente Einrichtung zu machen.
Es bedarf in Zukunft verstärkter Aktivitäten, diese aufgezeigten Wiener Rechtsvorschriften verfassungskonform zu novellieren. 

Es wird seitens der Interessensvertretung gefordert, ähnlich dem „Bundesgesetz, mit dem zur Beseitigung behindertendiskriminierender Bestimmungen das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991, das Arbeiterkammergesetz, die Allgemeine Bergpolizeiverordnung, die Bundesabgabenordnung, das Finanzstrafgesetz, die Abgabenexekutionsordnung, das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch, das Gerichtsorganisationsgesetz und die Strafprozessordnung 1975 geändert werden" mehrere Landesgesetze gleichzeitig zu novellieren.

Dieser Bericht zeigt weiters die Notwendigkeit eines Wiener Behindertengleichstellungsgesetzes auf und listet dessen wesentliche Inhalte in einem Eckpunktepapier auf.

Die Interessenvertretung der behinderten Menschen nach § 46 des Wiener Behindertengesetzes fordert die Wiener Landesregierung sowie den Wiener Landtag auf, im Jahr 2003 ein Wiener Behindertengleichstellungsgesetz – unter wesentlicher Einbeziehung behinderter ExpertInnen – zu erarbeiten und zu beschließen, um gemäß der Bundesverfassung, „die Gleichbehandlung von behinderten und nichtbehinderten Menschen in allen Bereichen des täglichen Lebens zu gewährleisten".

Mag. Michael Krispl
Andreas Oechsner

Für das Komitee 
Für die Interessensvertretung

Dieser Bericht wurde von der Interessenvertretung der behinderten Menschen nach § 46 des Wiener Behindertengesetzes in ihrer Sitzung am 28. November 2002 einstimmig beschlossen.

Wien, am 28. November 2002

Dieser Bericht wird auch im Internet unter http://www.gleichstellung.at/wien/wien2002.doc zum Download angeboten. Ebenfalls im Internet finden Sie den Nachtrag zum Bericht unter http://www.gleichstellung.at/wien/wien2002update.doc
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